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Gegenüber dem bisherigen stand (ener-
gieeinsparverordnung) wurden die ener-
getischen Anforderungen für Neubau 
und modernisierung nicht verändert. Der 
ausdrückliche politische Wille war es, bei 
der erstellung des GeG das bisher gel-
tende hohe Anforderungsniveau – u.a. 
mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit – nicht 
noch weiter zu verschärfen.
zudem sind baurechtlich verbindliche 
Auslegungen bekannt, wonach die An-
forderungen der eNeV im Bestand nur 
für Gebäudeseiten gelten, an denen der 
Putz mehrheitlich abgeschlagen oder sa-
niert werden muss. 

Gesetzlicher Wärmeschutz

mit dem GebäudeenergieGesetz(GeG) 
werden drei bestehende energiesparrecht-
liche regelwerke für Gebäude zusammen-
geführt:
– das energieeinsparungsgesetz – eneG 
(im zuge der ersten Ölkrise 1976 verab-
schiedet),
– die energieeinsparverordnung – eneV 
(löste 2002 die Wärmeschutzverordnung 
(WschV) und die heizungsanlagenverord-
nung (heizAnlV) ab und fasste sie zusam-
men); und
– das erneuerbare-energien-Wärmegesetz 
-eeWärmeG (teil des integrierten energie- 
und Klimaprogramms (ieKP), trat am 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft).
zweck dieses Gesetzes ist die einsparung 
von energie in Gebäuden. in diesem 
rahmen und unter Beachtung des gesetz-
lichen Grundsatzes der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit, soll die Verordnung dazu 
beitragen, dass die energiepolitischen 
ziele der Bundesregierung, insbesondere 
ein nahezu klimaneutraler Gebäudebe-
stand, bis zum Jahr 2050 erreicht wer-
den.

2.1.
GEG

#2
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Nicht-Wohngebäude
mit Temperaturen von 12 – 
19°C

Wohngebäude,
Nicht-Wohngebäude
mit Temperaturen ab 19°C

Kirchen, Denkmäler
u. a. m.

Innendämmung

eneV 2009 u= 0,35 W/m²K u=0,24 W/m²K Keine Anforderung u=0,35 W/m²K*

eneV 2013 u= 0,35 W/m²K u=0,24 W/m²K Keine Anforderung Keine Anforderung

GeG 2020 u= 0,35 W/m²K u=0,24 W/m²K Keine Anforderung Keine Anforderung

Vereinfachte Darstellung Der erforDerlichen u-Werte in Der sanierung Von BestanDsBauten

Allen Dämmstoffen liegt die Fähigkeit 
zugrunde, den Wärmetransport vom in-
nenraum in die Außenluft zu reduzieren. 
heutzutage ist es aufgrund der genaue-
ren Anforderungen an den Wärmeschutz 
verpflichtend, den Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit, z. B. in λ = 0,035 
W/mK anzugeben. entscheidend für die 
leistungsfähigkeit des Dämmstoffes ist der 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
lambda (λ); je kleiner der Wert, umso bes-
ser die dämmende Wirkung.

im zusammenspiel mit den übrigen Bau-
stoffen im Wandaufbau kann mit hilfe der 
Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit 
und der entsprechenden Baustoffdicken 
der u-Wert des Bauteils errechnet werden. 

Wichtige Formeln zur Berechnung des 
u-Wertes:
r = d/λ (m²K/W)

rges = rse + r1 + r2 + … + rn + rsi  
u = 1/rges (W/m²K)

2.2.
Grundlagen

Wärmeschutz

* mit Ausnahme von Fachwerk

achtung!
Der bauordnungsrecht-

liche Nachweis der Dämm-
leistung muss weiterhin über den 
Bemessungswert der Wärmeleit-

fähigkeit erfolgen, auch wenn auf 
Dämmstoffen seit 2017 nur der 

Nennwert λD ausgewiesen wird. 
Die Bestimmung erfolgt nach 

DiN 4108-4:2017-3.
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Wandbaustoff Dicke
cm

Wärme-
leitzahl
λ
W/mK

U-Wert
ohne 
WDVS
W/m2K

U-Wert
mit WDVS λ = 0,035 W/mK
W/m2K

8cm 10cm 12cm 14cm 20cm

Beton 2400 kg/m3 15
20

2,10
3,51
3,24

0,39
0,38

0,32
0,31

0,27
0,27

0,23
0,23

0,17
0,17

Vollziegel nach DiN 105
24
30

36,5
0,81

1,96
1,71
1,50

0,36
0,35
0,34

0,30
0,29
0,28

0,25
0,25
0,24

0,22
0,22
0,22

0,16
0,16
0,16

Hochlochziegel nach DiN 105
24
30

0,50
1,44
1,23

0,34
0,32

0,28
0,27

0,24
0,24

0,21
0,21

0,16
0,15

Kalksandvollstein 
nach DiN eN 106

24
30

36,5
0,99

2,19
1,93
1,72

0,36
0,36
0,35

0,30
0,30
0,29

0,26
0,25
0,25

0,23
0,22
0,22

0,16
0,16
0,16

Kalksandlochstein 
nach DiN eN 106

24
30

0,70
1,80
1,56

0,35
0,34

0,29
0,29

0,25
0,25

0,22
0,22

0,16
0,16

Leichtbeton-Hohlblock 
nach DiN 18152

24
30

0,60
1,63
1,40

0,35
0,34

0,29
0,28

0,25
0,24

0,22
0,21

0,16
0,16

Leichtbeton-Vollstein 
nach DiN 18152

24
30

0,46
1,36
1,15

0,35
0,34

0,28
0,27

0,24
0,23

0,21
0,21

0,15
0,15

Porenbeton Planst. 
GP 4 700 kg/m3

24
30

0,23
0,80
0,66

0,28
0,26

0,24
0,23

0,21
0,20

0,19
0,18

0,14
0,14

Alle Wandaufbauten wurden jeweils mit 1,5 cm Innenputz und 2 cm Außenputz gerechnet. Die erforderliche Dämmstoffdicke ist abhängig von 
den Anforderungen der Energiesparverordnung, der Wäremeleitfähigkeit des gewählten Dämmstoffes und dem vorhandenen bzw. geplanten 
Wandaufbau.

u-Werte für gängige WanDBaustoffe mit WDVs

   entspricht den Anforderungen an u-Werte nach GeG 2020 bei der sanierung von Wohngebäuden im Bestand

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVs) 
erfüllen technisch die Aufgaben Wärme-
dämmung und schutz des Gebäudes 
vor Witterungseinflüssen, sorgen aber 
nicht für die luftdichtheit der Außen-
wand. 

Diese wird durch den Wandbildner 
selbst bzw. durch entsprechende bau-
liche maßnahmen bei einbauten (z. B. 
luftdichtheitsbahnen am Fenster u. ä.) 
sichergestellt.

2.3.
Luftdichtheit

Das vorgesehene WDVs ist auf eignung hinsichtlich Wärmedämmung und Dampfdiffusion in Bezug auf den Baukörper 
(z. B. ausreichende leibungsdämmung) zu prüfen. Die ermittlung dieser Angaben sind Planungsleistungen und gemäß den 
anerkannten regeln der technik zu berücksichtigen. Ohne mitwirkung eines Architekten übernimmt der Fachhandwerker 
diese Aufgaben und steht als Planer in der Verantwortung.
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KEIm. FARBEN FüR ImmER.

KEImFARBEN GmBH 
Keimstraße 16/ 86420 Diedorf /Tel. +49 (0)821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210 
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0/ Fax +49 (0)35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de


